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Anhang III. 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 

Punkt 7 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Be-

zugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals auszuschließen 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 die Schaf-

fung eines neuen genehmigten Kapitals von bis zu 2.692.826 € vor. Dies entspricht 50% des der-

zeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Das bisherige, bislang nicht ausgenutzte genehmigte Ka-

pital gemäß Ziffer 4.3 der Satzung wird am 14. Juli 2025 ablaufen und deshalb aufgehoben.  

 

Aus Gründen der Flexibilität soll das genehmigte Kapital sowohl für Bar- als auch für Sachkapital-

erhöhungen ausgenutzt werden können. Bei Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital ha-

ben die Aktionäre der Gesellschaft grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die Aktien können auch von 

einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne 

von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

 

Der Vorstand soll jedoch auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auszuschließen,(1) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

nehmen;(2) wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis 

der neuen Aktien den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten bereits börsenno-

tierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich un-

terschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 

Aktien darf insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze 

von 10% des Grundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Er-

mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, 

die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wan-

del- und/oder Optionsschuldverschreibungen auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibun-

gen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-

chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; und (3) wenn die neuen 

Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, im Rahmen von Unternehmenszusam-

menschlüssen und/oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen ein-

schließlich Rechten und Forderungen, ausgegeben werden. 

 

Zu dieser Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszu-

schließen, erstattet der Vorstand folgenden Bericht nach §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 

AktG: 

 

(1) Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 
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Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Diese Er-

mächtigung dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables 

Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des 

Spitzenbetrags würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische 

Durchführung der Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse 

oder in sonstiger Weise bestmöglich durch die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässe-

rungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat hal-

ten aus diesen Gründen die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht. 

 

(2) Ausschluss des Bezugsrechts, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet und die in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebe-

nen Aktien insgesamt 20% des Grundkapitals nicht überschreiten 

 

Die Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu 

decken und auf diese Weise Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des 

Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren ohne die sowohl kosten- als auch zeitintensi-

vere Durchführung des Bezugsrechtsverfahrens und ermöglicht eine Platzierung nahe am Börsen-

kurs, d.h. ohne den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Die Gesellschaft wird zudem in die 

Lage versetzt, mit derartigen Kapitalerhöhungen neue Investoren im In- und Ausland zu gewinnen. 

Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – den 

Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der endgül-

tigen Festlegung des Ausgabepreises vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der Um-

fang der Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ist entsprechend dem Gesetz begrenzt auf 20% des Grundkapitals bei Wirksamwerden der Er-

mächtigung bzw., sofern dieser Betrag niedriger sein sollte, bei Ausübung der Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss. Bei Festlegung einer niedrigeren Grenze wäre in Anbetracht der gerin-

gen Zahl der ausgegebenen Aktien und des derzeit geringen Kursniveaus keine sinnvolle Trans-

aktionsgröße darstellbar. Auf die 20%-Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während 

der Laufzeit der Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder entsprechender An-

wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus einem anderen genehmigten Kapital ausgegeben oder 

als eigene Aktien veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von 

Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen während der Lauf-

zeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziert 

werden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd 

gleichen Bedingungen am Markt erwerben. 

 

(3)  Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage 

 

Es soll darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

sofern die neuen Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb 
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von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, im Rahmen von Un-

ternehmenszusammenschlüssen und/oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögens-

gegenständen einschließlich Rechten und Forderungen, ausgegeben werden. Hierdurch wird der 

Gesellschaft der notwendige Handlungsspielraum eingeräumt, um sich bietende Gelegenheiten 

zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, im Rah-

men von Unternehmenszusammenschlüssen und/oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und Forderungen schnell, flexibel und liquiditäts-

schonend zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft aus-

nutzen zu können. Im Rahmen entsprechender Transaktionen müssen oftmals sehr hohe Gegen-

leistungen erbracht werden, die nicht in Geld geleistet werden sollen oder können. Häufig verlan-

gen auch die Inhaber attraktiver Unternehmen oder anderer attraktiver Akquisitionsobjekte von 

sich aus als Gegenleistung stimmberechtigte Aktien des Käufers. Damit die Gesellschaft auch sol-

che Unternehmen oder andere Akquisitionsobjekte bzw. Vermögensgegenstände erwerben kann, 

muss es ihr möglich sein, Aktien als Gegenleistung anzubieten. Da ein solcher Erwerb zumeist 

kurzfristig erfolgt, kann er im Regelfall nicht von der grundsätzlich nur einmal jährlich stattfindenden 

Hauptversammlung beschlossen werden. Dies erfordert die Schaffung eines genehmigten Kapi-

tals, auf das der Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. In einem 

solchen Fall stellt der Vorstand bei der Festlegung der Bewertungsrelationen sicher, dass die In-

teressen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. Dabei berücksichtigt der Vorstand den Bör-

senkurs der Aktie der Gesellschaft. Für diese Ermächtigung soll das Genehmigte Kapital gegebe-

nenfalls im vollen Umfang, d.h. bis zu 50% des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft ausge-

nutzt werden können. Auch hier würde die Festlegung einer niedrigeren Grenze angesichts der 

geringen Zahl der ausgegebenen Aktien und des derzeit geringen Kursniveaus keine sinnvolle 

Transaktionsgröße ermöglichen. Der Vorstand wird von dieser Ermächtigung nur Gebrauch ma-

chen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im wohlverstandenen Interesse der Gesell-

schaft liegt. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von der mit der vorgeschlagenen Ermächtigung 

eingeräumten Möglichkeit zu Sachkapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 

gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat werden bei jeder Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre jeweils sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung im konkreten 

Einzelfall im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit der Aktionäre liegt. Über die 

Einzelheiten der Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand in der ordentlichen Hauptver-

sammlung berichten, die auf eine etwaige Ausgabe von Aktien der Gesellschaft aus genehmigtem 

Kapital unter Bezugsrechtsausschluss folgt. 


